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Erwägungen

E. 1
Das Bezirksgericht Zurzach erteilte dem Beschwerdegegner gegenüber der
Beschwerdeführerin mit Entscheid vom 9. April 2018 in der Betreibung Nr. xxx des
Regionalen Betreibungsamtes Zurzach definitive Rechtsöffnung für Fr. 1'083.-- nebst Zins,
Kosten und Gebühren. Am 23. April 2018 gelangte die Beschwerdeführerin an das
Obergericht des Kantons Aargau. Mit Entscheid vom 23. Mai 2018 trat das Obergericht auf
die Beschwerde mangels Antrags und Begründung nicht ein. Unter Bezugnahme auf diesen
Entscheid (Post-it auf einem der eingereichten Ordner) hat die Beschwerdeführerin dem
Bundesgericht am 4. Juli 2018 einen Stapel von Unterlagen eingereicht.

E. 2
Soweit ersichtlich soll die mit "Anträge und Begehren" betitelte Beilage 3, die auf den
letzten Tag der Beschwerdefrist datiert (4. Juli 2018) und von der Beschwerdeführerin
unterzeichnet ist, die Beschwerdeschrift darstellen. Es liegt jedenfalls nicht am
Bundesgericht, im wahllos zusammengestellten Material, das von der Beschwerdeführerin
eingereicht worden ist, nach weiteren Schriften zu suchen, die als Teil der Beschwerde
aufgefasst werden könnten. Die Beschwerdeführerin stellt zahlreiche Anträge und wendet
sich gegen eine Vielzahl von Entscheiden, die keinen direkten oder erkennbaren Bezug zum
vorliegenden Rechtsöffnungsverfahren haben. Die zahlreichen genannten Entscheide sind -
soweit anhand der schwer verständlichen Ausführungen der Beschwerdeführerin überhaupt
nachvollziehbar - auch sonst nicht vor Bundesgericht anfechtbar, womit kein Anlass zur
Eröffnung weiterer Verfahren besteht. Insbesondere können Verfügungen und Entscheide
erstinstanzlicher Gerichte vor Bundesgericht nicht angefochten werden ( Art. 75 BGG ).
Ebenso wenig kann auf Entscheide des Bundesgerichts zurückgekommen werden. Der
einzige anfechtbare Entscheid ist der Rechtsöffnungsentscheid des Obergerichts vom 23.
Mai 2018, weshalb die Eingabe der Beschwerdeführerin aufgrund des tiefen Streitwerts (
Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG ) und mangels Vorliegens einer Rechtsfrage von grundsätzlicher
Bedeutung ( Art. 74 Abs. 2 lit. a BGG ) als subsidiäre Verfassungsbeschwerde ( Art. 113 ff.
BGG ) entgegenzunehmen ist. Zwar gibt die Beschwerdeführerin am Rande in ihren
"Anträgen und Begehren" und auch andernorts ihren Unmut über das
Rechtsöffnungsverfahren kund. Auf die obergerichtliche Entscheidbegründung geht sie
jedoch mit keinem Wort ein. Die Beschwerdeführerin zeigt damit nicht ansatzweise auf,
inwiefern verfassungsmässige Rechte ( Art. 116 BGG ) verletzt worden sein sollen. Die
Beschwerde ist folglich offensichtlich unzulässig und sie enthält offensichtlich keine
hinreichende Begründung. Zudem ist sie querulatorisch und rechtsmissbräuchlich. Auf die



Beschwerde ist demnach im vereinfachten Verfahren durch das präsidierende Mitglied der
Abteilung nicht einzutreten (Art. 117 i.V.m. Art. 108 Abs. 1 lit. a bis c BGG ).

E. 3
Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt die Beschwerdeführerin die Gerichtskosten ( Art.
66 Abs. 1 BGG ). Demnach erkennt das präsidierende Mitglied:
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